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Ersatzlose Aufhebung von Verkehrsbaulinien
Stockistrasse, Schachemerstrasse und
Glattfelderweg

Genehmigung

Gemeinde Glattfelden

Lage Stockistrasse, Schachemerstrasse u nd Glattfelderweg, Absch n itt Kernzone

Beschluss Nr. 70 des Gemeinderates Glattfelden vom 8. Juli 2O24

Verkehrsbaulinienplan 1 :500 vom 24. April 2024
Erläuternder Bericht vom 8. Juli 2024 (integriert im Gemeinderatsbeschluss)

Zuständigkeit über die vorbehaltlose Genehmigung von kommunalen Bau- und Niveaulinien entscheidet

das Amt für Mobilität im Namen der Volkswirtschaftsdirektion ($ 38 Abs. 4 des Gesetzes

über die Organisation des Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung IOG RR,

LS 172.11 i.V.m. S 66 Abs. 2 der Verordnung über die Organisation des Regierungsrates und

der kantonalen Verwaltung IVOG RR, LS 172.111sowie $ 20 und Anhang 2 der

Organisationsverordnung der Volkswirtschaftsdirektion [OV VD,, LS 172.110.41)'

Massgebende

Unterlagen

FestseEungsbeschluss

Anlass und ZielseEung

der Planung

Sachverhalt

Der Gemeinderat Glattfelden hat mit Beschluss Nr. 70 vom 8. Juli 2024 die Verkehrsbauli-

nien RRB Nr. 668/1971 und RRB Nr.20711975 (Quartierplan Eichhölzli) teilweise ersatzlos

aufgehoben.

Die Stockistrasse, die Schachemerstrasse und der Glattfelderweg gelten als ausgebaut und

befindet sich teilweise in der Kernzone. Die bestehenden Verkehrsbaulinien RRB Nr.

668/1971 und RRB Nr.2O7t1975 stehen teilweise den Schutzzielen der Kernzonenbestim-

mungen gemäss der rechtskräftigen Bau- und Zonenordnung vom 23. August 2016 der Ge-

meinde Glattfelden entgegen und verhindern die Realisierung von guten ortsbaulichen Lö-

sungen.

Die Verkehrsbaulinien RRB Nr. 66811971und RRB Nr.20711975 sollen gemäss dem

Verkehrsbaulinienplan 1 :500 vom 24. April2024 in der Kernzone ersatzlos aufgehoben

werden.

Niveaulinien sind keine vorhanden.
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Erwägungen

A, Formelle Prüfung

Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.

Gestützt auf Art. 15 i.V.m. Nt.22Abs. 1 Zitf .3 der Gemeindeordnung der Gemeinde Glatt-
felden vom 26. November 2017 ist für die Aufhebung und Neufestsetzung von Verkehrsbau-
linien der Gemeinderat zuständig.

B. Materielle Prüfung

Zusammenfassüns der Mit der vorliegenden Baulinienrevision sollen die Verkehrsbaulinien RRB Nr. 668/1971 und

voitase RRB Nr. 20711975 entlang der Stockistrasse, der Schachemerstrasse und des Glattfelder-
weges in der Kernzone ersatzlos aufgehoben werden.

Ergebnis der Prüfung Das Planungs: und Baugesetz des Kantons Zürich (PBG, LS 700.1) sieht zwei Möglichkeiten
von Planungs- bzw. Festsetzungsverfahren vor, bei rüelchen Baulinien festgelegt werden
können: nach $ 96 ff. i.V.m. S 108 PBG sowie im Rahmen eines Quartierplanverfahrens
gestützt auf $ 125 PBG. Aufgrund der untergeordneten Bedeutung (blosse Bereinigung) hat
sich der Gemeinderat für die Revision der Baulinien RRB Nr.20711975 entschieden, das
Verfahren nach $ 96 ff. i.V.m. S 108 PBG durchzuführen.

Die Kernzonenbestimmungen der Gemeinde Glattfelden weisen teilweise Abweichungen zu

den bestehenden Verkehrsbaulinien auf. Mit der Revision kann dieser Widerspruch behoben
werden.

Die ersatzlose Aufhebuhg der Verkehrsbaulinien RRB Nr. 66811971 und RRB Nr.20711975
widerspricht weder der kommunalen noch der kantonalen Richtplanung.

C. Hinweise zur Umsetzung

Keine Hinweise.

D. Ergebnis

Die Vorlage enveist sich als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen. Sie kann somit
genehmigt werden (S 5 Abs. 1 PBG).

Gemäss $ 5 Abs. 3 PBG i.V.m. $ 108 Abs. 3 PBG ist der Genehmigungsentscheid zusam-
men mit den geprüften Akten zu veröffentlichen und aufzulegen sowie den betroffenen
Grundeigentümern schriftlich (per Einschreiben) mitzuteilen.

N
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lm Namen der Volkswirtschaftsdirektion wird verfügt:

Die mit Beschluss Nr. 70 des Gemeinderated Glattfelden vom B. Juli 2024 beschlossene
ersatzlose Ar.rfhebung der Verkehrsbaulinien RRB Nr. 66811971 und RRB Nr.20711975
entlang der Stockistrasse, der Schachemerstrasse und des Glattfelderweges in der
Kernzone werden gemäss den eingereichten Akten genehmigt.

ll. Der Gemeinderat Glattfelden wird eingeladen:

Dispositiv Zitf .l zusammen mit dem Festsetzungsbeschluss samt.Rechtsmittelbelehrung
gemäss $ 5 Abs. 3 PBG i.V.m. S 108 Abs. 3 PBG zu veröffentlichen und aufzulegen
sowie diese Verfügung den betroffenen Grundeigentümern schriftlich (per Einschreiben) ;

mitzuteilen.

Die Nachführung der Verkehrsbaulinien in den öffentlich-rechtlichen
Eigentumsbeschränkungen 1Önfa-Kataster) zu veranlassen.

Nach Rechtskraft des genehmigten Beschlusses dem Amt für Mobilität, Stab,
Rechtsdienst / Baulinien, 8090 Zürich, den Beleg der Publikation inkl.
Rechtskraft bescheinigung zuzustellen.

lll. Mitteilung an:

Gemeinderat Glattfelden inkl.
. Beschluss Nr. Nr. 70 des Gemeinderates Glattfelden vom 8. Juli 2024

' Verkehrsbaulinienplan 1:500 vom 24. April2024
. Erläuternder Bericht vom 25. Januar 208. Juli 2024 (integriert im

Gemeinderatsbeschluss)

Amt für Mobilität, Stab, Rechtsdienst / Baulinien (Kopie)

Amt für Mobilität
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Protokollauszug vom 08, Juli 2024
2fJ24-70

GEMEINDERAT

Bauplanung
Nutzungsplanung
Bau- und Niveaulinienfestsetzungen strassen-
weise in eD chr
Teilrevision Verkehrsbaulinien Stockistrasse,
Schachemerstrasse, G lattfe lderweg - Festsetzu ng

o4
04.o5
04.os.3

Ausgangslage

Am 13, Mai 2024 wurde dem kantonalen Amt für Mobilität die Teilrevision der Verkehrs-
baulinien Stockistrasse, Schachemerstrasse und Glattfelderweg zur formellen Vorprüfung
und Stellungnahme eingereicht.

Mit Vorprüfbericht AFM 24-0007_BLG vom 20. Juni 2024 teilt die Volkswirtschaftsdirektion
des Kantons Zürich der Gemeinde Glattfelden mit, dass den geplanten ersatzlosen Aufhe-
bungen der Verkehrsbaulinien RRB Nr. 668/1971 entlang der Stocki- und
Schachemerstrasse sowie der Verkehrsbaulinie RRB Nr. 2O7/I975 entlang des Glattfelder-
wegs eine Genehmigung in Aussicht gestellt werden kann, der erläuternde Bericht sei
punktuell zu präzisieren und ergänzen.

Erläuternder Bericht

Der Regierungsrat genehmigte am 4. Februar 1971 mit Beschluss Nr. 668 u.a. die per
Gemeinderatsbeschluss festgesetzten Verkehrsbaulinien an Stocki- und
Schachemerstrasse sowie am Glattfelderweg. Niveaulinien wurden keine festgesetzt. Diese
Baulinien entfalten ihre Wirkung in verschiedenen Bauzonen. Es sind dies einerseits die
Kernzone und andererseits die Zone W/B.

Während die in der Zone W/B liegenden Teile der Baulinie weiterhin ihren ursprünglichen
Zweck zur Freihaltung der Strassenräume erfüllen, sind sie in der Kernzone veraltet, weil
sie der kommunalen Nutzungsplanung zuwiderlaufen.

Gemäss Art. 17 der Bau- und Zonenordnung Glattfelden (BZO) kann die Baubehörde unter
Vorbehalt von Verkehrssicherheit und Wohnhygiene für sämtliche Gebäude den Strassen-
abstand bis auf 2.50m reduzieren, sofern dies im Interesse des Ortsbildschutzes liegt.

Es besteht ein grosses öffentliches und damit besonderes Interesse, dass in den Kernzonen
die bauliche Entwicklung in qualitativer Hinsicht nicht behindert wird und die Anordnungs-
ziele der kommunalen Bestimmungen umgesetzt werden können. Dies ist in der Kernzone
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an der Stocki- und Schachemerstrasse sowie am Glattfelderweg aufgrund der Verkehrs-
baulinien nicht der Fall, weshalb die genannten Verkehrsbaulinien ersatzlos aufgehoben
werden sollen, soweit sie in der Kernzone liegen.

Mit der teilweisen, ersatzlosen Aufhebung in der Kernzone soll den heutigen Gegebenheiten
Rechnung getragen und der Widerspruch mit den kommunalen Kernzonenbestimmungen
aufgehoben werden.

Die betroffenen Strassen werden als vollständig ausgebaut betrachtet,

Gleichzeitig sollen auch die Verkehrsbaulinien RRB Nr, 2O7/L975 in der Kernzone entlang
des G lattfelderwegs ersatzlos aufgehoben werden.

Das Planungs- und Baugesetz des Kantons Zürich (PBG, LS 700.1) sieht zwei Möglichkeiten
von Planungs- bzw. Festsetzungsverfahren vor, bei welchen Baulinien festgelegt werden
können: nach 5 96 ff, i.V.m.5108 PBG sowie im Rahmen eines Quartierplanverfahrens
gestützt auf $ 125 PBG. Nach der in den 1990er-Jahren entwickelten Rechtsprechung sind
Baulinien entlang von Strassen der kommunalen Groberschliessung (Sammelstrassen)
nach $ 96 ff. i.V.m. 5 108 PBG festzusetzen, Baulinienvorlagen entlang von Strassen der
Feinerschliessung über das Quartierplanverfahren (S 125 PBG). Baulinien, die über ein

Quartierplanverfahren festgesetzt worden sind, sind wieder über dasselbe Verfahren zu
revidieren. Da dieser Grundsatz bis heute rechtlich nicht widerlegt wurde, sollen die Bau-
linien RRB Nr. 207/L975 über das Quartierplanverfahren abgewickelt werden.

Die Verkehrsbaulinien RRB Nr. 207/1975 stehen in der Kernzone ebenfalls in Widerspruch
zu den Bestimmungen der Bau- und Zonenordnung (BZO) und verhindern daher gute orts-
bauliche Lösungen. Eine Aufhebung der bestehenden Baulinien wäre demzufolge gerecht-
fertigt, sofern der Glattfelderweg mit dem Wendehammer weiterhin genügend gesichert
bleibt, was vorliegend der Fall ist, da der Wendehammer Teil der Glattfelderweg-Parzelle
(Kat.-Nr, 687t) ist und es sich um eine Parzelle im öffentlichen Eigentum handelt.

Vor diesem Hintergrund kann die Baulinienrevision der Baulinien RRB Nr.2O7/7975 in der
Kernzone ausnahmsweise, im Sinne einer blossen Bereinigung, nach g 96 ff.
i.V.m. 5 108 PBG abgewickelt werden.

Zu stä n d i g keit fü r d i e Besch I u ssfa ssu ng

Gemäss Vorprüfbericht der Volkswirtschaftsdirektion vom 20, luni 2024 ist gemäss Art, 15
i.V,m. Art. 22 Abs. 2 Ziff . 7 der Gemeindeordnung Glattfelden der Gemeinderat für die
Festsetzung von Baulinien zuständig. Die Aufhebung der Verkehrsbaulinien bedarf gemäss
Ausführungen des Amts für Mobilität keiner Behandlung durch die Gemeindeversammlung.

Erwägungen

Nach durchgeführter Vorprüfung und Bereinigung der Vorlage erfolgt die Festsetzung durch
die zuständige kommunale Behörde (gemäss kantonalem Vorprüfbericht durch den Ge-
meinderat).

Gemeinderat Glattfelden I Dorfstrasse 74, Postfach | 8192 Glattfelden I Telefon 044 868 32 50
gemeinde@glattfelden.ch I www.glattfelden.ch
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Der Gemeinderat

beschliesst:

1. Die Teilrevision der Verkehrsbaulinien Stockistrasse, Schachemerstrasse und Glattfel-
derweg wird im Sinne der Erwägungen und des kantonalen Vorprüfberichts vom 20.
Juni 2024 gemäss dazugehörigem Baulinienplan (Situation 1:500 vom 24. April2024)
wie vorliegend festgesetzt.

2. Die Abteilung Bau und Liegenschaften wird beauftragt, sämtliche Unterlagen gemäss
den kantonalen Vorgaben beim Amt für Mobilität für die Genehmigung einzureichen.

3. Das Amt für Mobilität prüft die Vorlage auf Rechtmässigkeit, Zweckmässigkeit und An-
gemessenheit und wird im Sinne des Vorprüfberichts vom 20, Juni 2024 ersucht, im
Namen der Volkswirtschaftsdirektion die Genehmigung zu erteilen.

4. Mitteilung an:
o Web-Applikation KatasterprozesseZH
. Amt für Mobilität, Baulinienbewirtschaftung, Neumühlequai 10, 8090 Zürich,

unter Beilage sämtlicher Unterlagen, 2-fach
. Projektverfasser: calörtscher hirner Ingenieure AG, Wasterkingerweg, 8193 Eglisau
. ÖRf g-fataster-Bewirtschafter: Gossweiler Ingenieure AG, Schaffhauserstrasse 55,

B1B0 Bülach
o Vorsteher Hochbau und Planung, Christian Meier, per E-Mail
. Leiter Bau und Liegenschaften, Nicolas Berger, per E-Mail
. Gemeindearchiv

Für richtigen Prot lla uszug:
Gemeindeschre

Valentino Vi

Gemeinderat Glattfelden I Dorfstrasse 74, Postfach | 8192 Glattfelden I Telefon 044 868 32 50
gemeinde@glattfelden.ch I www.glattfelden.ch
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